
   

Erscheint in der Regel zweimal monatlich. Bezugspreis halb-
jährlich 9,20 €. Einzelnummern gegen Berechnung von 0,18 € 
(einschließlich Zustellgebühr) je angefangene Seite. Bestellun-
gen sind an die Regierung von Mittelfranken, Postfach 6 06, 
91511 Ansbach, zu richten. Herausgeber und Druck: Regierung 
von Mittelfranken. 
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Bekanntmachung der Regierung von Mittelfranken 
 
 

Verordnung 
zur Änderung des Gebiets der 

Gemeinde Buckenhof, Landkreis Erlangen-
Höchstadt, und der Stadt Erlangen 

 
Vom 12. Oktober 2009 

 
Auf Grund von Art. 11 und 12 GO und von Art. 8 und 
9 LKrO erlässt die Regierung von Mittelfranken fol-
gende Verordnung: 
 

§ 1 
 
(1) In die Stadt Erlangen werden aus der Gemeinde 

Buckenhof umgegliedert die Flurstücke 
 
 der Gemarkung Fläche in m2 

 Buckenhof  
 
 50/5 57 
 50/6 59 
 50/7 138 

 
 
(2) Gleichzeitig wird das Gebiet des Landkreises 

Erlangen-Höchstadt entsprechend geändert.  
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
Ansbach, 12. Oktober 2009 
 

Regierung von Mittelfranken 
Dr.   B a u e r  

Regierungspräsident 
 

MFrABl S. 136 
 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung der Zweckverbände 
 
 

Satzung 
für das gemeinsame Kommunalunternehmen 

KommunalBIT, Kommunaler Betrieb für 
Informationstechnik, Anstalt des öffentlichen 

Rechts 
 

Vom 9. September 2009 
 
Die Städte Erlangen, Fürth und Schwabach vereinba-
ren auf Grund von Art. 49 Abs. 1 und Art. 50 Abs. 1 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) i. d. F. d. Bek vom 20. Juni 1994 (GVBl. 
S. 555, ber. 1995, S. 98), zuletzt geändert durch § 2 
des Gesetzes vom 10. April 2007 (GVBl. S. 271), der 
Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) vom 
19. März 1998 (GVBl. S. 220), zuletzt geändert durch 
§ 3 der Verordnung vom 05.10.2007 und auf Grund 
von Art. 89 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) i. d. F. d. Bek vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 5 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 958), 
folgende Satzung:  
 

§ 1 
Rechtsform, Name und Sitz 

 
(1) Der Kommunale Betrieb für Informationstechnik 

KommunalBIT ist ein selbstständiges gemeinsa-
mes Kommunalunternehmen der Städte Erlan-
gen, Fürth und Schwabach in der Rechtsform ei-
ner Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
Dienstherrnfähigkeit.  

 
(2) Es führt den Namen Kommunaler Betrieb für 

Informationstechnik „KommunalBIT“ AöR.  
 
(3) Der Sitz ist Fürth.  
 

 
§ 2 

Aufgaben und Zweck des Unternehmens 
 
(1) Die Städte übertragen auf das Unternehmen die 

Aufgabe, umfassend Informationstechnik- und 
Kommunikationstechnik (ITK)-Dienstleistungen 
für die Städte Erlangen, Fürth und Schwabach zu 
erbringen und sie bei der Vorbereitung und Nut-
zung des Technikeinsatzes wirkungsvoll zu unter-
stützen. Das Kommunalunternehmen ist als zent-
raler ITK-Dienstleister den Kommunen behilflich 
ein umfassendes Angebot an Hard- und Software 
sowie von Dienstleistungen auf diesem Gebiet zur 
Verfügung zu stellen. Dazu zählen insbesondere: 

 
1. Betrieb von Hard- und Software in Rechen-

zentren einschließlich Basisdienste (wie E-
Mail. File- und Printdienste, Dokumentenma-
nagementsystem, Datenbanksysteme, Daten-
sicherung, Datensicherheit, usw.); 

 
2. Anwendungsbetrieb und evt. -entwicklung für 

Fachanwendungen und Intranet- sowie Inter-
netanwendungen aller Art; 

 
3. Dienstleistungen im Zusammenhang mit Da-

tennetzen, Übergang zu öffentlichen Netzen; 
 
4. Hotline / Support; 
 
5. Betreuung von Endgeräten aller Art; 
 
6. Projektleitung, Beratung, Vertragsabwicklung, 

Planung, Projektierung und Koordinierung 
übergreifender Projekte; 
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7. Entwicklung und Fortschreibung von Stan-
dards von ITK-Systemen; 

 
8. IT-Fortbildungen; 
 
9. Zentrale Beschaffung und Beschaffungsab-

wicklung von ITK-Ausstattung (z. B. Hardware, 
Software, Netzkomponenten) einschließlich 
der Durchführung des förmlichen Beschaf-
fungsverfahrens für das Unternehmen und die 
anschließende Bereitstellung für die Kommu-
nen gegen Entgelt; 

 
10. Sprach- und Datendienste für die Städte, ins-

besondere Telekommunikation. 
 

Sofern diese Kernaufgaben nicht beeinträchtigt 
werden, kann das Unternehmen vergleichbare 
Aufgaben wahrnehmen.  

 
(2) Wenn es dem Unternehmenszweck dient, kann 

das Unternehmen andere Unternehmen errichten 
oder sich an solchen beteiligen, soweit die Haf-
tung des Unternehmens auf einen bestimmten 
Betrag begrenzt und ein angemessener Einfluss 
des Unternehmens sichergestellt ist. 

 
(3) Im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten und der 

satzungsmäßigen Vorgaben arbeiten die Dienst-
stellen/Unternehmen der Beteiligten und das Un-
ternehmen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu-
sammen.  

 
(4) Auf das Unternehmen gehen mit dem Beschluss 

über die Eröffnungsbilanz im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge alle Rechte und Pflichten, alle 
bestehenden Forderungen, Mitgliedschaften, 
Dienst- und Arbeitsverhältnisse, Vermögensrech-
te und Verbindlichkeiten der bestehenden Regie-
betriebe der Informationstechnik der Städte zum 
Zeitpunkt der Ausgliederung über, unabhängig 
von ihrem Rechtsgrund und der Art ihrer Verbu-
chung. Nicht zu den bestehenden Regiebetrieben 
gehören Grundstücke, Gebäude und grund-
stücksgleiche Rechte. Sie werden deshalb von 
der Gesamtrechtsnachfolge nicht erfasst. Ihre 
Nutzung und der sonstige Leistungsaustausch 
zwischen dem Unternehmen und den Beteiligten 
werden durch Vereinbarungen geregelt.  

 Es sind schriftliche Ausgliederungsvereinbarun-
gen mit Inventarverzeichnissen  abzuschließen, 
die Gegenstand einer einheitlichen Urkunde wer-
den. 

 
(5) Die Kommunalhaushaltsverordnung Doppik findet 

Anwendung (vgl. § 1 Abs. 4 der Verordnung über 
Kommunalunternehmen (KUV)). 

 
§ 3 

Stammkapital, Geschäftsjahr und 
Dauer des Unternehmens 

 
(1) Das Stammkapital beträgt 50.000,- (in Worten: 

fünfzigtausend) Euro. Hiervon leisten die Stadt Er-
langen 20.000,- (in Worten: zwanzigtausend) Eu-
ro, die Stadt Fürth  20.000,- (in Worten: zwanzig-
tausend) Euro und die Stadt Schwabach 10.000,- 
(in Worten: zehntausend) Euro. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
(3) Das gemeinsame Kommunalunternehmen ent-

steht zum 1. Januar 2010; die Dauer ist zeitlich 
nicht beschränkt.  

 
§ 4 

Organe des Unternehmens 
 
Organe des Unternehmens sind:  
 
1. der Verwaltungsrat; 
2. der Vorstand. 
 
 

§ 5 
Verwaltungsrat 

 
(1) Das Unternehmen hat einen Verwaltungsrat mit 

einem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 4 
weiteren stimmberechtigten Mitgliedern. Der Vor-
sitz wechselt jährlich in dieser Reihenfolge zwi-
schen den Oberbürgermeistern der Städte Erlan-
gen, Fürth und Schwabach. Die Städte Erlangen 
und Fürth entsenden je 2 Mitglieder und die Stadt 
Schwabach 1 Mitglied. Jedes Verwaltungsrats-
mitglied hat 1 Stimme. 

 
(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrats 

können nicht sein:  
 

1. Beamte, zugewiesene Beamte, leitende und 
hauptberufliche Beschäftigte aus dem Unter-
nehmen; 

2. Beamte und Beschäftigte der Rechtsauf-
sichtsbehörde, die unmittelbar mit Aufgaben 
der Aufsicht über das Unternehmen befasst 
sind.  

 
(3) Der Verwaltungsrat wird um ein nicht stimmbe-

rechtigtes Mitglied erweitert. Dieses Mitglied wird 
auf Vorschlag der Personalvertretung des Unter-
nehmens bestellt.  

 
(4) Für die Vertretung des Verwaltungsratsvorsitzen-

den gilt die Regelung des Art. 39 der Bay. Ge-
meindeordnung (GO) mit der Maßgabe, dass an 
Stelle des Gemeinderats der Verwaltungsrat tritt. 
Soweit der Vorsitz von einem Verwaltungsrats-
mitglied wahrgenommen wird, erfolgt keine Stell-
vertretung des Verwaltungsratsmitglieds.  

 
(5) Die Mitglieder und deren Stellvertreter werden für 

längstens sechs Jahre bestellt. Die Amtszeit von 
Verwaltungsratsmitgliedern endet in jedem Fall 
mit dem Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen 
Ausscheiden aus dem Stadtrat bzw. gegebenen-
falls der jeweiligen Stadtverwaltung. Die Mitglie-
der des Verwaltungsrats üben ihr Amt bis zum 
Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus.  

 
(6) Auf die Mitglieder des Verwaltungsrates findet Art. 

20 GO (Sorgfalt, Verschwiegenheit) Anwendung 
mit der Maßgabe, dass in Abs. 3 an die Stelle des 
ersten Bürgermeisters der Vorstand und in Abs. 4 
an die Stelle der Gemeinde das Unternehmen 
und des Gemeinderats der Verwaltungsrat  tritt.  
Die  Mitglieder erhalten für ihre Tä-
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 tigkeit vom Unternehmen eine monatliche Ent-
schädigung in Höhe von 40 Euro, wobei künftige 
prozentuale Steigerungen im Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (Entgeltgruppe 5 TVöD) ohne 
Einmalzahlungen unmittelbar berücksichtigt wer-
den. 

 
§ 6 

Zuständigkeit des Verwaltungsrates 
 
(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsfüh-

rung des Vorstands. Er ist oberste Dienstbehörde. 
Er entscheidet über: 

 
1. Bestellung und Abberufung des Vorstandes 

sowie Abschluss, Änderung oder Beendigung 
von Dienstverträgen mit diesem; Regelung der 
Vertretung; Genehmigung einer Nebentätig-
keit des Vorstands; 

 
2. Gründung von und Beteiligung an anderen 

Unternehmen einschließlich der Verträge da-
zu; 

 
3. Investitionsplanung und Jahresplanung durch 

Feststellung und Änderung des Wirtschafts-
plans; mittelfristige Finanzplanung gem. § 19 
der Verordnung über Kommunalunternehmen 
(fünfjähriger Finanzplan); 

 
4. Grundsätze zur verursachensgerechten Kalku-

lation der Kosten der zu erbringenden Leis-
tungen; 

 
5. Feststellung des geprüften Jahresabschlus-

ses, Verwendung des Jahresgewinns, Be-
handlung des Jahresverlustes sowie Entlas-
tung des Vorstands; 

 
6. Verfügungen über Anlagevermögen und die 

Verpflichtung hierzu, insbesondere Erwerb, 
Veräußerung, Tausch und Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten, wenn der Gegenstandswert  im Einzelfall 
einen Betrag von 250.000 Euro übersteigt so-
wie die Veräußerung von Vermögensgegens-
tänden unter ihrem Wert und die Verpflichtung 
hierzu; 

 
7. Darlehensaufnahmen, die im Einzelfall 

100.000 Euro übersteigen; 
 
8. Übernahme von Bürgschaften und besondere 

Verpflichtungen zugunsten Dritter; 
 
9. Gewährung von Darlehen; 
 
10. Bestellung des Abschlussprüfers; 
 
11. Änderung der Unternehmenssatzung und Auf-

lösung des Unternehmens; 
 
12. Rückzahlung von Eigenkapital an Städte; 
 
13. Wesentliche Änderungen des Betriebsumfan-

ges, insbesondere die Übernahme von  neuen 
Aufgaben im Rahmen der durch diese Sat-
zung beschriebenen Aufgaben, ebenso über 
den Abbau von Aufgaben durch Unterverga-
ben; 

14. Ernennung, Beförderung, Abordnung oder 
Versetzung zu einem anderen Dienstherrn, 
Ruhestandsversetzung und Entlassung bei 
Beamten ab A 12 sowie Einstellung, Höher-
gruppierung und Entlassung von vergleichba-
ren Tarifbeschäftigten ab Entgeltgruppe (EG) 
11 des TVöD; 

 
15. Gewährung von Vorschüssen an den Vor-

stand; 
 
16. Erteilung und Widerruf von Prokuren; 
 
17. Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeu-

tung. 
 

(2) In den in Abs. 1 Nummern 1 bis 5 ,10 bis 13 und 
17 genannten Fällen unterliegen die Verwaltungs-
ratsmitglieder den Weisungen ihrer Stadt. Recht-
zeitig vorher ist die jeweilige Stadtverwaltung zu 
informieren. 

 
§ 7 

Geschäftsgang des Verwaltungsrates 
 
(1) Auf den Geschäftsgang des Verwaltungsrates 

finden die Vorschriften der Art. 45, 46 Abs. 2 Satz 
2 bis Art. 50, Art. 53 und Art. 54 GO entsprechen-
de Anwendung, soweit diese Satzung keine Ab-
weichungen vorsieht. An Stelle des ersten Bür-
germeisters tritt insoweit der Verwaltungsratsvor-
sitzende, an Stelle der Gemeinde das Unterneh-
men, an Stelle des Gemeinderates der Verwal-
tungsrat. Die Vorbereitung der Beratungsgegens-
tände obliegt dem Vorstand. Beschlüsse des 
Verwaltungsrates werden in offener Abstimmung 
mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden ge-
fasst.  

 
(2) Der Vorstand ist zur Teilnahme an den Verwal-

tungsratssitzungen verpflichtet. Dem Vorstand 
kommt selbstständiges Antrags- und Rederecht 
zu. Der Verwaltungsrat kann vom Vorstand jeder-
zeit Berichte über Vorgänge und Angelegenheiten 
verlangen, die für das Unternehmen von erhebli-
cher Bedeutung sein können.  

 
(3) In Eilfällen ist der Vorstand mit Zustimmung des 

Verwaltungsratsvorsitzenden berechtigt, anstelle 
des Verwaltungsrates dringliche Anordnungen zu 
treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besor-
gen. Hiervon ist dem Verwaltungsrat in seiner 
nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.   

 
(4) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsord-

nung. 
 

§ 8 
Der Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus einer Person.  
 
(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die 

Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die er-
neute Bestellung ist zulässig.  
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§ 9 
Geschäftsführung des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand leitet das Unternehmen eigenver-

antwortlich nach Maßgabe der gesetzlichen und 
satzungsmäßigen Bestimmungen. 

 
(2) Der Vorstand ist für Personalangelegenheiten 

zuständig, die nicht dem Verwaltungsrat nach § 6 
vorbehalten sind. Er ist Dienstvorgesetzter der 
Beamten und führt die Dienstaufsicht über die 
Beamten und Tarifbeschäftigten des Kommunal-
unternehmens.  

 
(3) Der Vorstand beachtet im Rahmen seiner sat-

zungsmäßigen Verpflichtungen bei seiner Ge-
schäftsführung allgemeine Vorgaben der Beteilig-
ten für deren Unternehmen, soweit diese ihrer Ei-
genart nach auf das Unternehmen und dessen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwendbar sind.  

 
§ 10 

Gesetzliche Vertretung, Schriftform 
 
(1) Der Vorstand vertritt das Unternehmen gerichtlich 

und außergerichtlich. Ist kein Vorstand bestellt, 
der Vorstand und sein Vertreter abberufen oder 
sonst handlungsunfähig, vertritt der Verwaltungs-
ratsvorsitzende das Unternehmen. Gegenüber 
dem Vorstand und (im Vertretungsfall) seinem 
Vertreter vertritt der Verwaltungsratsvorsitzende 
das Unternehmen gerichtlich und außergericht-
lich.  

 
(2) Erklärungen, durch die das Unternehmen ver-

pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform, 
soweit es sich nicht um ständig wiederkehrende 
Geschäfte des täglichen Lebens handelt, die fi-
nanziell von unerheblicher Bedeutung sind.  

 
§ 11 

Personalüberleitung 
 
(1) Für die Tarifbeschäftigten aus dem Kreis der 

Beteiligten wird ein Personalüberleitungstarifver-
trag (Anlage 1) abgeschlossen. Der Personal-
überleitungstarifvertrag ist auch auf Beschäftigte 
anzuwenden, die nicht Mitglied der vertrags-
schließenden Gewerkschaften sind. 

 
(2) Analog ist der Personalüberleitungstarifvertrag 

(Anlage 1) anzuwenden für die im Rahmen der 
Gesamtrechtsnachfolge zu übernehmenden Be-
amten, sowie für die zum 01.01.2010 oder später 
abgeordneten Beamten, sowie für Beamte, die bis 
zum 31.12.2011 ins Unternehmen versetzt wer-
den. Ist der Beamte im Unternehmen befördert 
worden und beantragt er seine Rückversetzung 
innerhalb der Rückkehrfrist nach § 5 Personal-
überleitungstarifvertrag zum früheren Dienstherrn, 
wird ihm ein anderes Amt seiner Laufbahn über-
tragen, das jedoch seiner Besoldungsgruppe am 
31.12.2009 entspricht (Art. 48 Abs. 2 Bay. Beam-
tengesetz(BayBG)).  

 
(3) Wird das gemeinsame Kommunalunternehmen 

aufgelöst und gehen die bisherigen Aufgaben 
nicht auf andere juristische Personen des öffentli-
chen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit über, so 
sind Beamte und Versorgungsempfänger, die das 
Unternehmen von den beteiligten Städten über-

nommen hat, von diesen zurück zu nehmen. Von 
neu eingestellten Beamten ist der Beamte oder 
die Beamtin mit dem höchsten Dienstalter von der 
Stadt Erlangen, die nächste betroffene Person 
von der Stadt Fürth, die nächste Person von der 
Stadt Schwabach; dann wieder von der Stadt Er-
langen und der Stadt Fürth zu übernehmen 
(Schlüssel 2:2:1). Bei Bedarf wird erneut so ver-
fahren. Versorgungsempfänger sind bei der Zu-
ordnung entsprechend zu berücksichtigen und zu 
übernehmen. Das gemeinsame Kommunalunter-
nehmen und die beteiligten Städte müssen sich 
innerhalb von 6 Monaten über die jeweiligen 
Übernahmen einigen. Andernfalls entscheidet die 
Aufsichtsbehörde. 

 
§ 12 

Mitgliedschaft KAV und ZVK; 
Stellung der Beschäftigten 

 
(1) Das Unternehmen wird Mitglied im Kommunalen 

Arbeitgeberverband Bayern (KAV Bayern) und 
der Zusatzversorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden (ZVK).  

 
(2) Das Unternehmen gewährt seinen Beschäftigten 

im Rahmen der satzungsmäßigen Vorgaben Leis-
tungen, die Beschäftigten von den Beteiligten all-
gemein gewährt werden, soweit diese ihrer Ei-
genart nach auf Unternehmen und Beschäftigte 
anwendbar sind und sofern keine abweichenden 
Vereinbarungen zwischen Vorstand und Perso-
nalvertretung des Unternehmens getroffen sind 
(siehe Personalüberleitungstarifvertrag Anlage 1). 

 
§ 13 

Erstattung von Auslagen nach dem 
Bayerischen Umzugskostengesetz 

 
(1) Das Bayerische Umzugskostengesetz (BayUKG) 

ist unmittelbar auf Beamte (Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 
BayUKG) und auf Tarifbeschäftigte (§ 44 Abs. 1 
TVöD Besonderer Teil Verwaltung) anzuwenden 
(Art. 12 Abs. 4 BayUKG).  

 
(2) Wird von den im Unternehmen nach Art. 12 Abs. 

1 BayUKG  tätigen Beamten oder den übergelei-
teten Tarifbeschäftigten auf die Zusage der Um-
zugskostenvergütung nach Art. 12 Abs. 1 Bay-
UKG verzichtet, erhalten sie für die durchgeführ-
ten Fahrten von ihrer Wohnung zur neuen Dienst-
stelle Fahrtkostenerstattung, soweit die Wegstre-
cke zur bisherigen Dienststelle überschritten wird, 
höchstens 100 Kilometer (einfach). Bei der Be-
nutzung eines privaten Kraftfahrzeugs richtet sich 
die Fahrtkostenerstattung nach Art. 12 Abs. 2 
Satz 2 BayUKG. Die Mehraufwendungen für 
Fahrtkosten beim Benutzen öffentlicher Ver-
kehrsmittel werden erstattet.  

 
§ 14 

Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung 
und Rechnungslegung 

 
(1) Das gemeinsame Kommunalunternehmen ist 

sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des 
öffentlichen Zwecks zu führen. Im übrigen gelten 
die Vorschriften der Verordnung über Kommunal-
unternehmen   (KUV)   über   Wirtschaftsführung,
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 Vermögensverwaltung und Rechnungslegung 
sowie Art. 91 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO). 

 
(2) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat zum Halb-

jahres- und Jahresende über die Abwicklung des 
Vermögens- und des Erfolgsplans schriftlich zu 
unterrichten. Er unterrichtet den Verwaltungsrat, 
wenn erfolgsgefährdende Abweichungen vom 
Wirtschaftsplan zu befürchten sind. Sind darüber 
hinaus Verluste zu erwarten, die Auswirkungen 
auf die Haushalte der Beteiligten haben können, 
sind die Stadtkämmerer unverzüglich zu unter-
richten; dem Verwaltungsrat ist hierüber unver-
züglich zu berichten. 

 
(3) Der Vorstand hat den Jahresabschluss nebst 

Anhang und den Lagebericht innerhalb der Fris-
ten nach den für große Kapitalgesellschaften gel-
tenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) aufzustellen und nach Durchführung der 
Abschlussprüfung innerhalb der Frist des Art. 107 
Abs. 1 GO dem Verwaltungsrat vorzulegen. Der 
Vorstand leitet den geprüften Jahresabschluss 
darüber hinaus unverzüglich den Beteiligten zu.  

 
(4) Mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand eine 

Kosten- und Leistungsrechnung vorzulegen, die 
aus der Buchführung abzuleiten ist und die Kos-
tenverrechnung bzw. die darauf aufbauende 
Nachkalkulation stadtbezogen transparent macht. 

 
(5) Im Rahmen der Abschlussprüfung prüft der Ab-

schlussprüfer (Art. 91 Abs. 1 GO in Verbindung 
mit  § 319 Abs. 1 Satz 1 HGB; Art. 107 Abs. 2 
GO) entsprechend Art. 107 Abs. 3 GO und berich-
tet dem Verwaltungsrat berufsüblich über die Er-
gebnisse der Prüfung auch hinsichtlich  

 
1. der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung; 
 
2. der Entwicklung der Vermögens- und Ertrags-

lage sowie der Liquidität und Rentabilität;  
 
3. der verlustbringenden Geschäfte und der Ur-

sachen der Verluste, wenn diese Geschäfte 
und die Ursachen für die Vermögens- und Er-
tragslage von Bedeutung waren;  

 
4. der Ursachen eines in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbe-
trages.  

 
(6) Das Unternehmen unterliegt der Rechnungsprü-

fung nach Art. 106 Abs. 4 GO. Dabei ist auf das 
Ergebnis der Abschlussprüfung (Art. 107 GO) mit 
abzustellen. Ein Informationsrecht besteht nach 
Art. 91 Abs. 2 GO.  Die Prüfungsberichte sind den 
Beteiligten zuzuleiten. 

 
(7) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, bei Bedarf im 

konkreten Einzelfall gesonderte Prüfungsaufträge 
an ein geeignetes Prüfungsorgan zu erteilen. 

§ 15 
Auflösung 

 
Vermögen wie Schulden gehen bei Auflösung des 
gemeinsamen Kommunalunternehmens auf die be-
teiligten Städte nach dem Schlüssel aus § 3 Abs. 1 
über. Der Vorstand übernimmt die Abwicklung. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.  
 
Die vorstehende Satzung wurde jeweils im Stadtrat 
beschlossen und wird hiermit ausgefertigt.  
 
Erlangen, 7. Oktober 2009 
 

Dr. Siegfried Balleis 
Oberbürgermeister 

 
gem. Beschluss des Stadtrats Erlangen vom 24. 
September 2009 
 
Fürth, 8. Oktober 2009 
 

Dr. Thomas Jung 
Oberbürgermeister 

 
gem. Beschluss des Stadtrats Fürth vom 30. Sep-
tember 2009 
 
Schwabach, 9. Oktober 2009 
 

Matthias Thürauf 
Oberbürgermeister 

 
gem. Beschluss des Stadtrats Schwabach vom 
2. Oktober 2009 
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